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§ 11 FBG Vereinfachte Anmeldung
 FBG - Firmenbuchgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

Anmeldungen, die die für Zustellungen maßgebliche Geschäftsanschrift, den Geschäftszweig, die Börsenotierung, die

Adresse der Internetseite, den Vorsitzenden, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die

Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Stammeinlagen oder die darauf geleisteten

Einzahlungen betre en, bedürfen nicht der beglaubigten Form. Es genügt die Unterfertigung namens des

Rechtsträgers durch vertretungsbefugte Personen in der zur Vertretung notwendigen Anzahl.

In Kraft seit 01.08.2011 bis 31.12.9999
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